
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2020/8/17 LVwG 30.35-
2226/2019

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.08.2020

Rechtssatznummer

2

Entscheidungsdatum
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Index

93 Eisenbahn

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

EisbKrV 1961 §96 Abs1 Z1

EisbKrV 1961 §96 Abs1 Z2

EisbKrV 1961 §99 Abs3

StVO 1960 §17 Abs4

StVO 1960 §18 Abs3

Rechtssatz

Nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 96 Abs 1 Z 1 und 2 EisbKrV 1961 (EisbKrV) ist auf bzw. etwa 80 m vor bis

unmittelbar nach einer Eisenbahnkreuzung das Überholen verboten. Ein Verbot, an einem angehaltenen Fahrzeug

vorbeizufahren, ist damit aber nicht normiert.

Schlagworte

Eisenbahnkreuzung, Kolonne von Fahrzeugen, stillgestanden, an Fahrzeugkolonne vorbeigefahren, § 96 Abs 1 Z 1 und

2 EisbKrV "Überholen" verboten, kein Verbot "Vorbeifahren", "Vorbeifahren" gemäß § 17 Abs 4 StVO strafbar
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